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1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

 

Durch die Novellierungen des Bundesnaturschutzgesetzes vom 12.12.2007 und 29.7.2009 (1.3.2010 

in Kraft) wurde das deutsche Artenschutzrecht an die europarechtlichen Vorgaben angepasst.  

 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist verboten, 

➢ wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten, nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

➢ wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert,  

➢ Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

➢ wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören." 

Vor diesem Hintergrund müssen die Artenschutzbelange bei allen Bauleitplanverfahren und 

baurechtlichen Genehmigungsverfahren beachtet werden. Hierfür ist bei tatsächlichen oder 

potentiellen Vorkommen dieser Arten eine Artenschutzprüfung (ASP) durchzuführen. Der Prüfumfang 

einer ASP beschränkt sich nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG bei genehmigungspflichtigen 

Vorhaben auf die europäisch geschützten FFH-Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten.  

 

Da im Umweltbericht allerdings auch Auswirkungen auf sonstige streng und besonders geschützte 

Arten sowie Arten, für die Baden-Württemberg eine besondere Verantwortung besitzt, zu 

berücksichtigen sind, werden hier auch relevante Arten der Roten Liste und des Zielartenkonzepts 

(ZAK) mitbetrachtet. 
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2 DATENGRUNDLAGEN 

 

Ausgewertet wurde 

➢ Offenland- und Waldbiotopkartierung (80er-Jahre, 2014) 

➢ LUBW Verbreitungskarten 

➢ Internetforen: Ornitho.de, schmetterlinge-bw.de 

➢ Artenschutzberichte zu den Solarparks Döggingen I und II (Arcus 2022) 

➢ Ortsbegehungen 5.4.23, 26.4.23, 18.5.23, 22.5.23, 4.6.23, 

 

Da das Projektgebiet für Feldlerchenvorkommen bekannt war, erfolgte  eine Feldlerchenkartierung. 

Wertgebende weitere Vogelarten wurden als Beibeobachtungen miterfaßt. 

 

Die Bewertung der weiteren Artengruppen erfolgt in Form einer Relevanzabschätzung auf der 

Grundlage der Habitatstrukturen und vorliegenden Daten.  
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3 BIOTOPAUSSTATTUNG 

 

Der geplante Solarpark ist in 2 Teile gegliedert: 

• Der nördliche Teil mit ca. 11ha ist eine Ackerfläche, die mit Ackergras und/ oder Kleegras 

eingesät ist und als Weide für Milchvieh genutzt wird. 

• Der südliche Teil mit ca. 9,6 ha wird als Acker im biologischen Anbau bestellt. 

 

Die Flächen liegen am südlichen Rand des Heckengebietes von Bräunlingen, beinhalten selber aber 

nur eine kleine geschützte Hecke sowie im südlichen Teil eine kleine Böschung. 

Abb. 1 Lage des Vorhabensgebietes (gelb) 
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3.1 Acker als Weide genutzt 

Die Ackerfläche wird alle 5 Jahre neu eingesät, um nach Etablierung wieder als Weide genutzt zu 

werden.  

 

Abb. 2 nördliche Teilfläche Weide 
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3.2 Heckenbiotop in der Weide  

Eingebettet ist eine kleine Hecke, die zu dem geschützten Heckenkomplex „Feldhecken 

Rauschachen“ (Biotop-Nr. 180163265065) gehört. Bereits im Datenblatt von 2013 wird ausgeführt, 

dass Teile der Heckenstrukturen stark beeinträchtigt sind. Dies trifft auch für diesen Teil zu, der sehr 

lückig geworden und z.T. absterbend ist. Die Krautschicht ist nitrophil. Die Habitatqualitäten sind 

dadurch stark verringert. 

 

Abb. 3 Heckenbiotop 
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3.3 Acker in biologischer Bewirtschaftung 

Der Südteil wird als Acker bewirtschaftet mit den Hauptfruchtarten Wintergetreide, xxx… im Wechsel. 

Teilweise weist er flächig häufige Ackerwildkräuter in geringer Dichte auf: Vogelmiere (Stellaria 

media), persischer Ehrenpreis (Veronica persica), Ackerstiefmütterchen (Viola arvensis), Rote 

Taubnessel (Lamium purpureum), Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris), Ackerhellerkraut (Thlaspi 

arvense). 

Darin eingebettet liegt eine schmale Böschung mit einem lückigen Bestand aus Schwarzem Holunder 

(Sambucus nigra) und Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), die vor kurzem Auf-den Stock gesetzt 

wurden. Die Krautschicht ist nährstoffreich und wird von Brennessel gebildet (Urtica diocia).  

Abb. 4 Südteil Böschung in der Ackernutzung  
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4 EINGRENZUNG UND BEWERTUNG DER EINZELNEN ARTENGRUPPEN 

 

Nach dem Zielarten Konzept (ZAK), anderweitiger Kartierungen und eigener Ortskenntnis ist bei den 

gegebenen Biotopstrukturen potentiell mit den im Folgenden genannten Arten zu rechnen. 

 

4.1 Säugetiere 

4.1.1 Haselmaus (Muscardinus avellanarius)  

Die Haselmaus (streng geschützt, FFH Anhang IV) bewohnt Laub- und Mischwälder mit artenreichem 

Unterwuchs, strukturreiche Waldsäume und breite artenreiche Hecken. Sie sind sehr scheu und 

dämmerungsaktiv. Als geschickte Kletterer meiden Haselmäuse den Bodenkontakt.  

Bei den waldnahen Hecken wäre von Vorkommen dieser Art auszugehen. Die kleinen Hecken 

innerhalb des geplanten Solarparks sowie diejenigen im Nahbereich sind dagegen zu isoliert und 

kleinflächig fernab der Waldränder. Entfernungen dieser Hecken sind allerdings nicht vorgesehen. 

 

Fazit: Verbotstatbestände für die Art sind nicht zu erwarten. 

 

4.1.2 Gruppe der Fledermäuse 

Alle Fledermausarten sind nach BArtSchVO streng geschützt und im Anhang IV der FFH-Richtlinie 

gelistet. Aufgrund Kartierungen für den geplanten Windpark Bräunlingen nördlich Döggingen (Zinke 

2021) und Daten der LUBW (Stand 2019) sind potentiell folgende Arten im Gebiet zu erwarten: 

 

Art Gefährdung  
(RL: Rote Liste BW 2001 
in Braun,M (2003)) 

L
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0
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1
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U
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0
1
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Z
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k
e
 2

0
1
2
 Habitatansprüche 

Großes Mausohr 
(Myotis myotis) 

2 (stark gefährdet) x x x Sommerquartiere (Q):  in Dachstühlen 
und Kirchtürmen 
Jagdgebiet (J): offenem Gelände, wie 
Wiesen, Feldern und offenem Waldland, 
aber auch in menschlichen Siedlungen, 
bodennah  

Wasserfledermaus    
(Myotis daubentonii) 

3 (gefährdet)   x Q: in Baumhöhlen (Wald, 
Baumgruppen),  
bevorzugtes J: über Gewässer 

Kleine Bartfledermaus  
(Myotis mystacinus) 

3 (gefährdet) x  x Q: in Gebäuden am Siedlungsrand/ 
Dorf;  
J: Wald, halboffene Landschaften 

Große Bartfledermaus 
(Myotis brandtii)  
 

1 (vom Aussterben 
bedroht) 

x   Q: Ritzen/Spalten an Gebäuden u. im 
Wald 
J: abwechslungsreiche Landschaften mit 
Heckensäumen und Bachläufen sowie 
Waldgebiete 

Fransenfledermaus 
(Myotis nattereri) 
 

2 (stark gefährdet) x   Quartier: Ritzen/ Spalten in Gebäuden, 
Baumhöhlen, Kästen 
Jagd: überwiegend Wald, Viehställe 

Zweifarbfledermaus i (gefährdete, 
wandernde Art) 

 x x Q: meist Gebäude 
J: offener Luftraum 

Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus) 

3 (gefährdet)   x Q: sehr variabel, vorwiegend an 
Gebäuden, Jagdgebiete: quartiersnah, 
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an (Vegetations--)strukturen 

Rauhautfledermaus 
(Pipistrellus nathusii) 

i (gefährdete, 
wandernde Art) 

  x Q: Baumhöhlen, Kästen, Fassaden, 
Dach 
J: Wald, gehölzreiche Landschaften 

 

Quartiere sind im Projektgebiet keine vorhanden. In den umliegenden Wäldern und den 3 Hofanlagen 

ist dagegen von Fledermausquartieren auszugehen.  

 

Die Heckenstrukturen und Waldränder sind Leitlinien und Jagdhabitat für die o.g. Fledermäuse, die 

landwirtschaftlichen Flächen spielen dagegen meist eine untergeordnete Bedeutung.  

 

Mögliche Konflikte bei Umsetzung des Bebauungsplanes: 

Über die Auswirkungen von Solaranlagen liegen bisher wenige Untersuchungen vor (BNE 2019). 

Aufgrund ihres Ortungssystems wird aber erwartet, dass sie Solarmodule einerseits als Hindernisse 

erkennen und anderseits dazwischen jagen können. Durch die i.d.R. stattfindende Extensivierung der 

Nutzung (u.a. keine Anwendung von Pestiziden) unter den Modulen kommt es zu einem verbesserten 

Insektenangebot in den Flächen, wovon die Fledermäuse profitieren.  

 

Vermeidungs-/ Minimierungsmaßnahmen 

M 1 Ökologische Baubegleitung 

Die Umweltbaubegleitung stellt sicher, kontrolliert und dokumentiert im Kontext des Artenschutzes, 

dass die vor, während und ggf. nach der Bauphase durchzuführenden artenschutzrechtlichen 

Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden. Zudem begleitet sie das Baugeschehen mit dem Ziel, 

zusätzlich auftretende artenschutzrechtliche Konflikte rechtzeitig zu erkennen und durch 

entsprechende Maßnahmen (z.B. Ausweisung von Tabuflächen) zu vermeiden. 

 

M 2 Entwicklung von Saumstreifen 

Die Entwicklung von 3 – 10m breiten Saumstreifen fördern Insekten und erhöhen das 

Nahrungsangebot für Fledermäuse. Gleiches gilt für Altgrasstreifen unter den Modulreihen, die nur 

1xjährlich gemäht werden. 

 

Fazit: Es sind keine Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG oder sonstige 

Beeinträchtigungen für die Gruppe der Fledermäuse zu erwarten. 

 

Weitere geschützte Säugetierarten sind nicht betroffen. 

 

 
 
4.2 Avifauna  

2023 erfolgte u.a. aufgrund der Lage im Vogelschutzgebiet Baar eine avifaunistische Kartierung nach 

Südbeck (2005) unter besonderer Berücksichtigung der Feldlerche als voraussichtlich besonders 

betroffene Art. Erfasst wurde dabei ein größeres Umfeld, um den Ausgangsbestand potentieller 

Ausgleichsflächen zu dokumentieren. 

Die Begehungen erfolgten jeweils morgens am 5.04., 26.04, 18.05. und 4.06.2023 bei trockenem, 

windstillen/ windarmen Wetter.  
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4.2.1 Feldlerche (Alauda arvensis) 

Die Feldlerche besiedelt als ehemaliger Steppenvogel weitgehend offene Landschaften, vorwiegend 

abwechslungsreiche Grünland- und Ackerbaugebiete. Als Bodenbrüter favorisiert sie niedrige, 

vielfältig strukturierte Vegetation mit offenen Stellen auf trockenen bis wechselfeuchten Böden. 

Verteilung und Dichte der Art sind sehr stark von Art und Bearbeitung der Feldkulturen abhängig.  

 

Die Feldlerche benötigt insbesondere für ihr Bruthabitat ein weit offenes Sichtfeld (Steppenvogel!) 

und meidet Sichthindernisse: 

• von ausgeprägten Senkrechtstrukturen hält die Art Abstände von bis zu 50m ein (Einzelbäume)  

• von Hecken und Feldgehölze ca. 50-100m 

• bis über 200m z.B. zu geschlossener Gehölzkulisse, Waldrand, Siedlungen  
Gefährdung und Schutz: Rote Liste BaWü und D: A 3 (gefährdet, Bestandstendenz stark 

abnehmend), BArtSchVO: besonders geschützt  

 

Insgesamt konnten im Untersuchungsbereich zur Erstbrut 33 singende Männchen registriert werden.  

➢ Durch Mehrfachbeobachtung singender Männchen im selben Revier bzw. der Anwesenheit eines 

Paares wurden 30 Reviernachweise möglich. 

➢ Hinzu kamen 3 Einzelbeobachtungen singender Männchen.  

 

Zur Zweitbrut (nur 1 Begehung) reduzierte sich der Bestand auf 20 revieranzeigende Männchen und 

1 Paarbeobachtung.  

 

Die Reviere konzentrieren sich auf die offene Feldflur in leichter Hügellage und auf Äcker. Drei 

Reviere wurden allerdings auf Grünland der bestehenden Weide festgestellt, was auf der Baar eher 

die Ausnahme darstellt. 

 

Die Hecken und der Waldrand werden deutlich gemieden.  
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Abb. 5 Feldlerchenkartierung 2023 

 
 

Mögliche Konflikte bei Umsetzung eines Bebauungsplanes: 

 

Verbot anlagenbedingt baubedingt betriebsbedingt 

Töten/ Verletzen Nicht erkennbar Keine bei Beachtung der 
Bauzeiten 

Nicht erkennbar 

Störung 
essentieller 
Lebensstätten 

Die Feldlerche meidet 
Sichthindernisse. Es ist 

davon auszugehen, dass 
die Modulfläche nicht mehr 
als Brutrevier genutzt wird. 

->  Verlust von 5 
Revieren 

Temporär: Baulärm, 
Staubentwicklung, Unruhe 
-> keine zusätzlichen 
Auswirkungen erwartet 
Temporär: Lagern, Befahren 
der Wiesen 

keine zusätzlichen 
Auswirkungen erwartet 

Zerstörung von 
Lebensstätten 

 

 

 

4.2.2 Beibeobachtungen 

Folgende Arten wurden als Beibeobachtungen notiert:  
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Deutscher Name Art
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genutzte Biotope im 

Vorhabensgebiet
Häufig-keit

Bluthänfling
Carduelis 

cannabina
2 b x BV

Waldrand, 

Hofbereiche wenige

Feldsperling
Passer 

montanus
V b x BV/ N Hofbereiche wenige

Goldammer
Emberiza 

citrinella
V b x BV Hecken mehrere

Haussperling
Passer 

domesticus
V b x BV/ N Hofbereiche mehrere

Rauchschwalbe
Hirundo 

rustica
3 b x x BV(U)/ N

Nahrungssuche 

Grünland

Rotmilan Milvus milvus * b s x x BV(U)/ N

Offenland

1 Revier 

<1km 

Radius

Schwarzmilan
Milvus 

migrans
* b s x BV(U)/ N

Nahrungssuche 

Grünland selten

Steinschmätzer
Oenanthe 

oenanthe
1 b x Zug

Turmfalke
Falco 

tinnunculus
V b x BV Offenland 2 Reviere

Amsel
Turdus 

merula
* b x BV

Hecken, 

Hofbereiche wenige

Blaumeise
Parus 

caeruleus
* b x BV Hecken, 

Hofbereiche mehrere

Buchfink
Fringilla 

coelebs
* b x BV Waldrand  

Buntspecht
Dendrocopos 

major
* b x BV(U)/ N

Wald, Baumhecken

Dorngrasmücke
Sylvia 

communis
* b x BV Hecken mehrere

Elster Pica pica * b x BV Hecken mehrere

Gartengrasmücke Sylvia borin * b x BV Hecken mehrere

Grünfink
Carduelis 

chloris
* b x BV/ N Hofbereiche

Kleiber
Sitta 

europaea
* b x BV(U) Waldrand

Kohlmeise Parus major * b x BV
Hecken, 

Hofbereiche

Misteldrossel
Turdus 

viscivorus
* b x BV(U)/ N

Waldrand/ Grünland

Mäusebussard Buteo buteo V b x BV(U)/ N Waldrand/ Grünland

Neuntöter
Lanius 

collurio
* b x BV

Hecken

1 Revier 

<1km 

Radius

Rabenkrähe
Corvus 

corone
* b x BV Hecken mehrere

Schwarzspecht
Dryocopus 

martius
* b x BV(U)

Wald

1 Revier 

östlich

Singdrossel
Turdus 

philomelos
* b x BV(U)/ N

Waldrand/ Grünland

Star
Sturnus 

vulgaris
* b x BV Hecken, 

Hofbereiche

Zaunkönig
Troglodytes 

troglodytes
* b x BV(U) Waldrand

Zilpzalp
Phylloscopus 

collybita
* b x BV Hecken wenige

BV: Brutvogel;  BV(U): Brutvogel weitere Umgebung; N: Nahrungsgast

 

Abb. 6 Avifauna  
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Rotmilan (Milvus milvus) und Schwarzmilan (Milvus migrans) 

Die Milane sind Zielart des EU-Vogelschutzgebietes. Der Rotmilan hat auf der Baar ein 

Schwerpunktvorkommen. Strukturreiche, landwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaften sind sein 

bevorzugter Lebensraum. 

 

Die Art brütet in einem der südwestlich gelegenen Wäldchen (<500m). Außerdem beim Friedhof 

Bräunlingen (1,5km entfernt) und westlich bei den Aussiedlerhöfen von Döggingen (2 km). Damit ist 

die Vorhabensfläche für den Rotmilan zum primären Nahrungshabitat zu zählen. Die Qualität des 

Nahrungshabitats ist als mittel einzustufen: auf den Äckern ist das Nahrungsangebot außer zu 

Erntezeiten gering, die Weide (wegen guter Nahrungserreichbarkeit) und das Umfeld der Hecken sind 

als mittel einzustufen (Kleinsäuger, Kleinvögel).  

Der Schwarzmilan brütet in größerer Entfernung bei Döggingen und befliegt das Vorhabensgebiet nur 

selten. 

 

Mögliche Konflikte bei Umsetzung eines Bebauungsplanes: 

 

Verbot anlagenbedingt baubedingt betriebsbedingt 

Töten/ Verletzen Nicht erkennbar Nicht erkennbar Nicht erkennbar 

Störung 
essentieller 
Lebensstätten 

Nutzung der Modulfläche 
als Nahrungshabitat wird 
aufgrund der großen 
Reihenabstände erwartet 

 
 

Temporär: Baulärm, 
Staubentwicklung, Unruhe 
-> keine zusätzlichen 
Auswirkungen erwartet 
 

keine zusätzlichen 
Auswirkungen erwartet 

Zerstörung von 
Lebensstätten 

Nicht erkennbar Nicht erkennbar 

 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

M 1 Ökologische Baubegleitung 

Die Umweltbaubegleitung stellt sicher, kontrolliert und dokumentiert im Kontext des Artenschutzes, 

dass die vor, während und ggf. nach der Bauphase durchzuführenden artenschutzrechtlichen 

Maßnahmen entsprechend des Bebauungsplans bzw. der Vorhabengenehmigung umgesetzt werden. 

Zudem begleitet sie das Baugeschehen mit dem Ziel, zusätzlich auftretende artenschutzrechtliche 

Konflikte rechtzeitig zu erkennen und durch entsprechende Maßnahmen (z.B. Ausweisung von 

Tabuflächen) zu vermeiden. 

M 2 Entwicklung von Saumstreifen und Altgrasstreifen 

=> Die Maßnahmen erhöht das Nahrungsangebot (Kleinsäuger, Insekten) auf den Flächen und in 

ihrer Umgebung.  
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Gehölzbrüter (vgl. Abb. 6) 

Die Mehrzahl der festgestellten Arten ist der Gilde der Gehölzbrüter zuzurechnen. Sie legen ihre 

Nester in Hecken und Bäumen an und nutzen z.T. das Grün- und Ackerland zu Nahrungssuche. Für 

diese Arten ist die Nutzung von Freiflächensolaranlagen bei Erhalt und/oder Neuentwicklung der/von 

Gehölzen nachgewiesen. 

Vogelarten der Siedlung (vgl. Abb. 6) 

Weitere Arten sind typische Vertreter der Gebäudebrüter. Sie siedeln in den Gebäuden der westlich 

gelegenen Gehöfte und suchen ihre Nahrung im nahen Umfeld. Sie sind an Kulissen gewöhnt und 

nutzen Freiflächenanlagen. Durch Nisthilfen können sie dort auch gefördert werden. 

Waldbewohnende Arten (vgl. Abb. 6) 

Einige der Arten sind Wald- bzw. Waldrandbewohner. Sie nutzen das Offenland nur gelegentlich zur 

Nahrungssuche oder werden nur bei Überflügen beobachtet. Für sie ist der Bau des Solarparks nicht 

von Bedeutung. 

 

 

Betroffenheit Avifauna:  

Feldlerche hoch: Verbotstatbestände gegeben  

Rotmilan und Schwarzmilan: gering 

andere: unerheblich, da Weiternutzung der Fläche aus anderen Solarparks belegt 

 

Vermeidungsmaßnahmen 
 
Zur Vermeidung des Tötungsverbotes von Vögeln ist festzusetzen: 
 

M 3 Bauzeitenbeschränkung 

Die Bauarbeiten sind außerhalb der Brutzeit (Ende März bis August) durchzuführen. Bei Ausführung 

während der Brutzeit sind die Arbeiten Anfang März zu beginnen, um eine Ansiedlung zu verhindern 

oder entsprechende Vergrämungsmaßnahmen zu ergreifen (Aufstellen von Sichthindernissen, 

Flatterbänder o.ä. vor Brutzeit). 

 

M 4 Minimierung der Eingrünung  

Um die Kulissenwirkung der Anlage nicht zu verstärken, soll vor allem Osten, eingeschränkt nach 

Norden keine Eingrünung durch Gehölze erfolgen, da dort die Vorkommen der Feldlerche liegen (s. 

Abb. 5). Im S und W existieren keine Feldlerchenvorkommen bedingt durch Wald bzw. Hofanlagen. 

 

 

CEF-Maßnahmen 

 

Die vorgezogenen funktionssichernden Maßnahmen (continuous ecological functionality) dienen der 

dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im direkten 
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räumlichen Zusammenhang zur betroffenen Lebensstätte. Sie müssen artspezifisch ausgestaltet und 

bereits zum Eingriffszeitpunkt wirksam sein. 

 

Ziel der Maßnahmen ist hier, die lokale Feldlerchenpopulation so weit als möglich in ihrer Anzahl zu 

erhalten durch Verdichtung der Feldlerchenreviere im Umfeld durch Verbesserung des 

Nahrungsangebotes. 

 

Bewährt hat sich die Anlage von Blüh- und Brachestreifen. Sogenannte Feldlerchenfenster 

(Einsaatlücken in Feldfrüchten) haben sich als alleinige Maßnahmen nicht bewährt (LANUV NRW 

(2014), Laux (2015)) und zeigen nur eine geringe Wirkung bei bestehenden hohen Besatzdichten 

(Kreuziger (2013)). In kleinen Schlägen sind sie außerdem stark prädationsgefährdet. 

 

Blüh- und Saumstreifen verbessern auch das Habitat für Rot- und Schwarzmilan, sodass der Verlust 

an gering- bis mittelwertigem Nahrungshabitat durch die Modulfläche für diese Arten ausgeglichen 

werden kann. 

 

Flächenbedarf und Lage 

Der Ersatz von 5 Revieren ist im Bereich des Solarparks angesichts der z.T. hohen Besiedlung bzw. 

der Meidungsabstände schwierig. Daher wird empfohlen, auf geringer besiedelte Gebiete 

auszuweichen. Bei streifenförmiger Ausführung sind Flächen von jeweils ca. 1.500m² pro Revier mit 

einer Mindestbreite von 10m (Prädatorenschutz) und einer Distanzierung von 80-100m zwischen den 

Streifen erforderlich. Der Abstand begründet sich in den Mindestabständen von Revierzentren der 

Feldlerche in dichter besiedelten Gebieten.  

 

Rahmenbedingungen für Maßnahmenflächen: 

➢ Streifen mit einer Breite von mind. 10m zur Minimierung von Prädation (z.B. durch Fuchs) 

➢ Mehrere Streifen müssen ± 80 – 100 m voneinander entfernt sein. 

➢ Die Flächen müssen aufgrund der Kulissenwirkung von Hecken und Hauptstraßen mind. 50m, 
von Wald und Siedlung mind. 100m Abstand halten. 

➢ 15-20% jährlich als  Schwarzbrache (Streifen quer abgeteilt) 

➢ Anlage bevorzugt entlang von (wenig begangenen) Graswegen oder Schlaggrenzen 

➢ als besonders geeignet erweist sich außerdem die Unterteilung von Feldschlägen ( > 2-3 ha) 

 

Folgende Maßnahmen eigenen sich zur Optimierung des Feldlerchenlebensraumes: 

 

CEF-Maßnahme 1 Blühfläche mit Bracheanteil 

Durchführung:  

1. Jahr:  ➢ Umbruch frühzeitig im März  

➢ Einsaat einer niederwüchsigen, mehrjährigen Blühmischung mit mind. 90% Kräuter, mind. 

50% heimische Arten (z.B. wildackershop „Feldlerchen - und Rebhuhnmischung“, Saaten-

Zeller „Lebensraum 1“) mit halber Aussaatstärke  

Folgejahre: Umbruch/ Fräsen/ Grubbern 15-20% der Fläche (wechselnd) frühzeitig im März, 

Liegenlassen zur Selbstbegrünung (Einsaat i.d.R. nicht mehr erforderlich)  
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CEF 2 Ackerbrache mit Selbstbegrünung 

Durchführung: jährlicher Umbruch/Fräsen/Grubbern frühzeitig im März, Liegenlassen zur 

Selbstbegrünung, Pflegeschnitte mit Abräumen des Mähgutes können ab Mitte 

August erfolgen 

CEF 3 Extensiver Getreideanbau 

Durchführung: Getreidebau (Sommergerste, Einkorn, Emmer o.ä.) mit doppeltem Reihenabstand 

(mind. 20cm) bei herkömmlicher Saatstärke, kein Herbizid-/ Insektizideinsatz, 

reduzierte Düngung, Flächenbedarf erhöht: 0,5 ha! 

 

CEF 4 extensiver Luzerneanbau 

Durchführung: Luzerneanbau mit reduzierter Ansaatstärke, Schnittzeitpunkte sind nach den 

Brutzeiten der Feldlerche zu optimieren: kein Schnitt im April/Mai (1. Brutperiode, 

witterungsbedingte Verschiebungen sind zu beachten!), Nutzungspause mind. 8 

Wochen (für Zweitbrut/ Nachgelege), Flächenbedarf erhöht: 0,5 ha! 

Weitere Maßnahmen sind möglich. Sie sind mit der Unteren Naturschutzbehörde und einem 

Ornithologen abzustimmen. 

 

Alle Maßnahmen wirken sich außer auf die Feldlerche auch positiv auf die weiteren Arten aus: 

Die geplanten Saumstreifen erhöhen das Nahrungsangebot an Insekten, Kleinsäuger, Samenständen 

u.a. zusätzlich. 

 

 

Fazit: Bei Beachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kann davon 

ausgegangen werden, dass für die Avifauna keine Verbotstatbestände der §44BNatSchG 

verletzt werden. 

 

 
 
 
 
 
4.3 Reptilien, Amphibien 

Durch die Beweidung (Nordteil) bzw. die ackerbauliche Nutzung (Südteil) bei fehlenden sonstigen 

Habitatstrukturen weist die Vorhabensfläche keine Eignung für diese Artengruppe auf. Auch die 

Hecken und Böschung weisen angesichts der nährstoffreichen, üppigen Krautflora nur eine sehr 

geringe Eignung auf.  

 

Bedeutung/ Betroffenheit: gering 

 

Empfehlung: Bei der Planung von Ausgleichsmaßnahmen sollte diese Artengruppe 

berücksichtigt werden. 
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4.4 Insekten 

Genannt werden im Zielartenkonzept folgende Arten: 

dt. Name Name wiss. Status EG RL-BW

Ampfer-Grünwidderchen Adscita statices 3

Argus-Bläuling Plebeius argus V

Beilfleck-Widderchen Zygaena loti V

Lilagold-Feuerfalter Lycaena hippothoe 3

Magerrasen-Perlmutterfalter Boloria dia V

Malven-Dickkopffalter Carcharodus alceae 3

Platterbsen-Widderchen Zygaena osterodensis 2!

Storchschnabel-Bläuling Aricia eumedon 3

Wachtelweizen-Scheckenfalter Melitaea athalia 3

Großer Fuchs Nymphalis polychloros 2

Kleiner Schillerfalter Apatura ilia 3

Trauermantel Nymphalis antiopa 3

Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina IV V

Wanstschrecke Polysarcus denticauda 3!

Lauchschrecke Mecostethus parapleurus V!

Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera)

Heuschrecken (Saltatoria)

 
 

Von den im ZAK genannten Insekten sind aufgrund der Nutzungen im Plangebiet für keine Art 

geeignete Habitate auf der Fläche des geplanten Solarparks vorhanden. So fehlen z.B. für die 

gefährdete Wanstschrecke lichte, artenreiche Brachestreifen bzw. spät gemähte Wiesen als 

Lebensraum. 

 

Bedeutung/ Betroffenheit: gering 

 

Empfehlung: Bei der Planung von Ausgleichsmaßnahmen sollte diese Artengruppe 

berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

4.5 Sonstige Artengruppen 

 

Weitere besonders oder streng geschützte bzw. seltene Arten wurden auf der Vorhabensfläche nicht 

festgestellt oder sind bekannt. Aufgrund der begrenzten Habitat- bzw. Artenausstattung des 

Vorhabensgebietes sind weitere Vorkommen unwahrscheinlich. 

Auswirkungen auf Hecken- und Wald-bewohnende besonders oder streng geschützte Arten sind nicht 

zu erwarten, da von der Anlage keine störenden Emissionen ausgehen. 
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4.6 Fazit Artenschutz 

 

Artengruppe Betroffenheit Minimierungsmaßnahmen Verbleibender Eingriff 

Säugetiere  
 

   

• Haselmaus keine  Keiner 

• Fledermäuse keine  Empfehlung: Bei der 
Planung von 
Ausgleichsmaßnahmen 
sollte diese Artengruppe 
berücksichtigt werden. 
 

unerheblich 

Vögel Feldlerche: hoch 
Rot-, Schwarzmilan: 
gering 
Andere: gering 

CEF-Maßnahmen 
 
Verbesserung des 
Nahrungsangebotes durch 
Schaffung extensiver 
Strukturen (Säume, 
extensives Grünland) 

gering 

Reptilien/ Amphibien Keine Empfehlung: Bei der 
Planung von 
Ausgleichsmaßnahmen 
sollte diese Artengruppe 
berücksichtigt werden. 
 

Keiner 

Insekten (Tagfalter, 
Heuschrecken) 

Keine  Empfehlung: Bei der 
Planung von 
Ausgleichsmaßnahmen 
sollte diese Artengruppe 
berücksichtigt werden. 
 

Keiner 

Sonstige Keine Nein Keiner 

 

Unter Beachtung der vorgeschlagenen Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen kann sowohl die 

Tötung, Verletzung oder Störung (§44 Abs.1 Ziff. 1+2 BNatSchG i.V.m. §44 Abs.5 BNatSchG) und die 

Beeinträchtigung lokaler Populationen durch Lebensraum(zer)störung (§44 Abs.1 Ziff. 3 i.V.m. §44 

Abs.5 BNatSchG) ausgeschlossen werden. 
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5 ÖKOLOGISCHE BAUBEGLEITUNG UND MONITORING 

 

Die Umweltbaubegleitung stellt sicher, kontrolliert und dokumentiert im Kontext des Artenschutzes, 

dass die vor, während und ggf. nach der Bauphase durchzuführenden artenschutzrechtlichen 

Maßnahmen entsprechend des Bebauungsplans bzw. der Vorhabengenehmigung umgesetzt werden. 

Zudem begleitet sie das Baugeschehen mit dem Ziel, zusätzlich auftretende artenschutzrechtliche 

Konflikte rechtzeitig zu erkennen und durch entsprechende Maßnahmen (z.B. Ausweisung von 

Tabuflächen) zu vermeiden. 

 

Zur Überprüfung der Wirksamkeit der CEF-Maßnahmen ist ein Monitoring durchzuführen: 

• Kontrollen zum Feldlerchenbestand sind nach Maßnahmenbeginn bis zum Erfolgsnachweis alle 

zwei Jahre während der Erstbrut durchzuführen (nach Südbeck et al. (2005)). 

• Bei Bedarf sind die Maßnahmen in Art und Umfang zu modifizieren. 
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